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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1972

Norm

ArbGerG §1 Abs2 II

ASVG §332 F

Rechtssatz

Zur Entscheidung über Ansprüche, die auf Grund der Legalzession nach § 332 ASVG geltend gemacht werden, ist das

Arbeitsgericht dann zuständig, wenn es über den Anspruch des ursprünglich Berechtigten zu entscheiden gehabt

hätte.
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